
 

 

 
Gruppenauskünfte an Parteien und andere Träger von Wahlvorschlägen anlässlich der 

Wahl zum 10. Europäischen Parlament und der Kommunalwahlen 2024 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchsrechts 
 
Gem. § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz darf die Stadtverwaltung Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs vorangehenden Monaten sogenannte 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache.   
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen hierbei nicht mitgeteilt werden. Die Person 
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen oder zu 
Vernichten. 
 
Die Stadtverwaltung kann die oben erwähnten Melderegisterdaten ferner dazu verwenden, 
den Wahlberechtigten Informationen von Parteien und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen zuzusenden (Adressmittlung). 
 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, dieser Auskunftserteilung und Datennutzung zu 
widersprechen. Der Widerspruch ist, möglichst schriftlich, bei der Stadtverwaltung Offenburg, 
BürgerBüro, Fischmarkt 2, 77652 Offenburg, einzulegen. Er kann nur umfassend bezüglich 
aller Parteien und anderen Trägern von Wahlvorschlägen ausgeübt werden. Die Frist für die 
Wahrnehmung des Widerspruchsrechts endet am 8. November 2023. 
 
 
Offenburg, 8. Oktober 2023 
 
 
 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister 
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